
 

 

II. Satzung zur Änderung der 
Satzung des Schulverbandes Ratzeburg 

für die Einrichtung „Offene Ganztagsschule“ vom 14.12.2022 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003, zuletzt geän-
dert durch Gesetz 04.03.2022, in Verbindung mit § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
vom 28.02.2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.09.2020, und der §§ 1 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig- Holstein vom 10.01.2005), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2022, zuletzt geändert  nach Beschlussfassung des Schulverbandes Ratzeburg vom 13.12.2023 wurde 
nach Beschlussfassung des Schulverbandes Ratzeburg vom 16.12.2024 folgende II. Änderungsatzung  zur 
Satzung  des Schulverbandes für die Einrichtung „Offene Ganztagsschule“ vom  14.12.2022 erlassen: 

 
 
 
 

Artikel 1 
§ 3 (2) erhält die nachstehende Fassung 

 

§ 3  Ganztagsangebot, Durchführung 
 

(2) Bei einem entsprechenden Bedarf (Mindesteilnehmerzahl 10) werden eine Frühbetreuung 
(06:30 Uhr – 08:30 Uhr bzw. 06:30 Uhr bis 07:45 Uhr) und eine Spätbetreuung (15:45 Uhr – 
16:45 Uhr) sowie eine Betreuung an den ersten fünf Werktagen der Osterferien, der ersten 
Woche in den Herbstferien und für die ersten drei Wochen der Sommerferien angeboten.  

Sofern Betreuungskapazitäten gegeben sind, kann die Offene Ganztagsschule auch über 
diese Zeiträume hinaus eine Betreuung anbieten. 
Die Ferienbetreuung ist ein Zusatzangebot, das ausschließlich zusätzlich zu den 
Betreuungsangeboten hinzu gebucht werden kann. 
 

 

Artikel 2 
§ 6 neu (3) erhält die nachstehende Fassung 

 

§ 6  Kündigung und Teilkündigung 
 

(3) Erfolgt eine vollständige Kündigung zum Ende des Schuljahres, ist eine Neuanmeldung erst wieder 
zum November des laufenden Kalenderjahres möglich 

 
Artikel 3 

§ 10 (1), (2) neu (5) erhält die nachstehende Fassung 
 

§ 10 Höhe der Benutzungsgebühren 
 

(1) Für den Besuch der Offenen Ganztagsschule ist eine Benutzungsgebühr zu entrichten:  
Die Benutzungsgebühr für die Frühbetreuung richtet sich nach dem Stundenplan der Schule: Nur 
wenn der Unterrichtsbeginn von der Schule für alle Klassen zur 1. Stunde verbindlich festgelegt 
wird, ist die verringerte Benutzungsgebühr für die Frühbetreuung  (Spalte 4) zu entrichten. 



 

 

 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 

Betreuungsvariante Tag/e pro Woche € pro Monat € pro Monat 

Frühbetreuung 1 14,40 € 9,00 € 

Frühbetreuung 5 72,00 € 45,00 € 

Kernbetreuung 1 28,80 €   

Kernbetreuung 5 144,00 €   

Spätbetreuung 1 7,20 €   

Spätbetreuung 5 36,00 €   

    

Alle Angebote können für einen Tag bis fünf Tage gebucht werden und sind frei miteinander 
kombinierbar. 
 

(2) Gemäß §§ 3 Abs. 2 und 11 ist eine Ferienbetreuung buchbar und zusätzlich zur Benutzungsgebühr 
zu entrichten; 

Ferienbetreuung 5 Tage/Woche 105,00 €/Woche 
       Die Ferienbetreuung ist nur wochenweise (5-Tage Woche) buchbar. 

(5) Besondere Zuschläge 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zum Ende der vereinbarten Betreuungszeit pünktlich 

abzuholen. Bei wiederholter verspäteter Abholung 

- von der Kernbetreuung ab 15:45 Uhr 

- von der Spätbetreuung ab 16:45 Uhr 

- von der Ferienbetreuung ab 17:00 Uhr 

wird eine Gebühr in Höhe von 15,00 € je angefangener ½ Stunde erhoben.  

 
Artikel 4 

 
Die I I .  Änderungssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung „Offene Ganztagsschule“ 
tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die vorstehende II. Änderungssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Ratzeburg, 18.12.2024                                                         

 
 
 

Bruns 
Schulverbandsvorsteher 


